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(2) Der Betrieb hat sich mit Unterstützung der über
geordneten Organe und wissenschaftlichen Einrichtun
gen einen ständigen Überblick über den Weltstand 
der Produktion und der Kosten der betreffenden Er
zeugnisse zu verschaffen und ständig Vergleiche zwi
schen dem Weltstand und den eigenen Erzeugnissen 
anzustellen.

(3) Der Betrieb hat für seine Haupterzeugnisse Er
zeugnispässe auszuarbeiten und diese ständig zu ver
vollkommnen. In diesen Dokumenten sind die For
derungen an das Erzeugnis hinsichtlich der Qualität, 
der Kosten, des Materialeinsatzes, der Importabhängig
keit sowie weiterer technisch-ökonomischer Parameter 
aufzunehmen. Sämtliche Erfahrungen und Informatio
nen über das Einsatzverhalten der Erzeugnisse des 
Betriebes müssen in einem zeitlich abgestimmten, tech
nisch-ökonomisch und nach handelspolitischen Ge
sichtspunkten aufgebauten Entwicklungs- und Ferti
gungsprogramm ihren Niederschlag finden.

§ 19

(1) Der oetrieb organisiert zur Sicherung des wissen
schaftlich-technischen Vorlaufs seiner Erzeugnisse mit 
eigenen Kapazitäten oder durch Kooperation die not
wendigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten so
wie die umfassende Nutzung der Erkenntnisse der 
Grundlagen- und angewandten Forschung und Ent
wicklung des In- und Auslandes. Er sichert die plan
mäßige und kurzfristige Überleitung der Ergebnisse 
von Forschung und Entwicklung in die Produktion, 
um einen hohen ökonomischen Nutzen der Forschung 
und Entwicklung zu erreichen. Der Betrieb hat die Er
gebnisse seiner wissenschaftlich-technischen Arbeit an
deren Betrieben anzubieten und zu verkaufen oder zur 
entgeltlichen Nachnutzung zu übertragen.

(2) Der Betrieb sichert eine hohe Effektivität der wis
senschaftlich-technischen Arbeit bei der Ausarbeitung 
und Anwendung fertigungsgerechter Konstruktionen, 
wissenschaftlich begründeter Technologien sowie eine 
hohe technologische Disziplin, technische _ Sicherheit, 
Ordnung und Kontrolle bis zum Arbeitsplatz. Der Be
trieb hat an der Ausarbeitung der DDR- und Fachbe
reichstandards teilzunehmen, diese einzuhalten und 
eine mustergetreue Fertigung durchzusetzen. Er ist 
für die Ausarbeitung und Einhaltung von Werkstan
dards verantwortlich.

(3) Die Kapazitäten der wissenschaftlich-technischen 
Einrichtungen der Lehre und Forschung, wie Institute 
der Akademien, Hochschulen und Universitäten, sowie 
der wissenschaftlich-technischen Einrichtungen der In
dustrie, der wissenschaftlichen Gesellschaften und der 
Kammer der Technik sind für die Forschungs- und Ent
wicklungsaufgaben der Betriebe zu nutzen. Der Betrieb 
entwickelt durch die Herstellung enger wechselseiti
ger Beziehungen die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
mit diesen Einrichtungen. Der Betrieb schließt mit den 
wissenschaftlichen Einrichtungen Verträge ab, die dar
auf gerichtet sind, die wissenschaftlichen Einrichtun
gen an hohen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen 
und ihrer schnellen Einführung in die Produktion ma- 
leriell zu interessieren.

(4) Der Betrieb ist für die Arbeit auf dem Gebiet des 
Patent-, Muster- und Zeichenwesens verantwortlich. 
Er hat eigene Entwicklungen im erforderlichen Maße

in der Deutschen Demokratischen Republik und im 
Ausland schutzrechtlich zu sichern. Vom Betrieb sind 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Lizenzen 
zu nehmen und zu vergeben.

§20

(1) Der Betrieb trägt die Verantwortung für die kom
plexe sozialistische Rationalisierung zur Erhöhung der 
Rentabilität der Produktion. Durch das wissenschaft
liche Arbeitsstudium, die Arbeitsgestaltung und -nor- 
mung, eine rationelle Leitung und Organisation der 
Forschungs-, Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten 
unter Anwendung moderner Methoden der Informa
tion, Datengewinnung und -Verarbeitung, die Anwen
dung hochproduktiver Verfahren und Technologien, 
rationelle Betriebs- und Fertigungsorganisation, die 
Rationalisierung der technologischen Hilfsprozesse, ins
besondere der Lagerwirtschaft, des Transportes und der 
Reparaturen, sowie Vereinfachung, Reduzierung und 
Modernisierung der Verwaltungsarbeiten sind alle ma
teriellen und finanziellen Ressourcen auszuschöpfen. 
Er hat die Initiative der Neuerer zielgerichtet zu ent
falten und die Neuerervorschläge umfassend zu nutzen. 
Der Betrieb kann das Ingenieurbüro für Betriebswirt
schaft der WB auf der Grundlage von Verträgen und 
gegen Bezahlung in Anspruch nehmen.

(2) Der Betrieb hat mit den örtlichen Staatsorganen 
alle Möglichkeiten zur territorialen Koordinierung der 
Rationalisierungsmaßnahmen, zur Herausarbeitung 
territorialer Rationalisierungskomplexe und zur ter
ritorialen Koordinierung der Investitionen zu nutzen.

(3) Der Betrieb hat im Prozeß der Durchführung der 
sozialistischen Rationalisierung die Arbeite- und Le
bensbedingungen der Betriebsangehörigen zu verbes
sern, wissenschaftliche Arbeitsstudien zu betreiben und 
die Produktionskultur ständig zu entwickeln. Zur Ver
meidung volkswirtschaftlicher Verluste und zur Ver
besserung der Arbeite- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung hat der Betrieb die Abwässer zu reinigen 
und die Verunreinigung der Luft und andere Störfak
toren, die durch die Produktion ausgelöst werden, auf 
ein Mindestmaß zu reduzieren.

§21

(1) Der Betrieb hat die für die Investitionen be
stimmten Mittel mit hohem Nutzeffekt für die ein
fache und erweiterte Reproduktion einzusetzen und 
die materielle Deckung zu sichern. Er ist dafür ver
antwortlich, daß die Investitionen planmäßig in Betrieb 
genommen und der projektierte Nutzen erreicht wird.

(2) Der Betrieb hat eine gründliche Vorbereitung und 
kurzfristige Durchführung aller Investitionen zu ge
währleisten. Mit geringstem Aufwand an Investitions
mitteln ist eine höchstmögliche Fondsrentabilität, eine 
maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
Senkung der Selbstkosten pro Erzeugnis zu erreichen.

§22

(1) Der Betrieb hat im Rahmen der Festlegungen 
des übergeordneten Organs und mit dessen Unter
stützung seine Produktionsstruktur durch Maßnahmen 
der Konzentration und Spezialisierung der Produktion 
und Kooperation so zu gestalten, daß eine rationelle


